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Wichtrach, 07. November 2022 

 

 

Publikation 
Zur Publikation in Ihrem amtlichen Teil der Ausgaben Nr. 46 und Nr. 48 vom 17. November 2022 und 1. Dezem-

ber 2022: 

Wichtrach 

Öffentliche Auflage des Vermessungswerkes Wichtrach Los 6, Waldgebiete – Zweitauflage 

 

Mit dem Los 6 erfolgte in den Gebieten «Chrachematt – Chaltbrünnli – Dickholz – Guet – Gibel – Hubewald – Aspi 

– Deiholz» eine Ersterhebung der amtlichen Vermessung. Das Vermessungswerk wurde aufgelegt und durch den 

Kanton am 21. Oktober 2020 genehmigt. 

 

Dank einer neuen technischen Regelung des Bundes ist es unterdessen möglich geworden, auf dem Plan für das 

Grundbuch zusätzliche, für die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer dienliche Informationen darzustel-

len. Die Ersterhebung ist deshalb innerhalb der Waldgebiete überarbeitet worden. Die Versicherungsart der 

Grenzzeichen in den Waldgebieten wurde von «unversichert» auf das Grenzzeichen gemäss Originalplan abgeän-

dert. Sowohl die Flächen der Grundstücke wie auch die Grenzziehung bleiben unverändert. 

 

Der Plan für das Grundbuch und der Perimeterplan mit der Planeinteilung liegen 

 

vom Donnerstag, 17. November 2022 bis Montag, 19. Dezember 2022 

 

in der Gemeindeverwaltung Wichtrach öffentlich auf (Kantonales Geoinformationsgesetz KGeoIG, Art. 38). 

 

Zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage sind keine Mutationen hängig.  

 

Wer in seinen schutzwürdigen Interessen betroffen ist, kann sich am Verfahren beteiligen, indem sie / er wäh-

rend der Auflagefrist bei der Gemeinde Wichtrach schriftlich auf Fehler und Mängel der Vermessung aufmerksam 

macht (KGeoIG, Art. 39).  

 

Nach Erledigung der Einwendungen wird das Vermessungswerk durch das Amt für Geoinformationen des Kan-

tons Bern genehmigt. Der Plan für das Grundbuch erlangt alsdann die Eigenschaft einer öffentlichen Urkunde ge-

mäss Art. 9 des Zivilgesetzbuches (Verordnung über die amtliche Vermessung VAV, Art. 29). 
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